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Auf ihrer 18. Plenarsitzung am 4. Oktober 2004 beschloss
die Generalversammlung auf Grund der im zweiten Bericht
des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung26, als Un-
terpunkt t) von Tagesordnungspunkt 56 "Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und
sonstigen Organisationen" unter dem Prioritätsbereich I (Or-
ganisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten)
den zusätzlichen Unterpunkt "Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Gemeinschaft der portugie-
sischsprachigen Länder" in die Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Ple-
num zu behandeln.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung
auf Grund der im zweiten Bericht des Präsidialausschusses
enthaltenen Empfehlung27, den Zusatzgegenstand "Gewäh-
rung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten" un-
ter dem Prioritätsbereich I (Organisatorische, administrative
und sonstige Angelegenheiten) in die Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem Sech-
sten Ausschuss zuzuweisen.

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalver-
sammlung auf Grund der im zweiten Bericht des Präsidialaus-
schusses enthaltenen Empfehlung28 den Tagesordnungspunkt
109 "Programmplanung" in Bezug auf Programm 19 (Men-
schenrechte) des Entwurfs des strategischen Rahmens für den
Zeitraum 2006-2007 dem Dritten Ausschuss zuzuweisen.

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 15. Oktober 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Grund der im dritten Be-
richt des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung29, den
Zusatzgegenstand "Gewährung des Beobachterstatus in der
Generalversammlung an die Organisation der ostkaribischen
Staaten" unter dem Prioritätsbereich I (Organisatorische, ad-
ministrative und sonstige Angelegenheiten) in die Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn
dem Sechsten Ausschuss zuzuweisen.

Auf ihrer 46. Plenarsitzung am 29. Oktober 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Grund der im vierten
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung30,
den Zusatzgegenstand "Anden-Friedenszone" unter Priori-
tätsbereich A (Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit) in die Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu
behandeln.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung
auf Grund der im vierten Bericht des Präsidialausschusses
enthaltenen Empfehlung31, den Zusatzgegenstand "Gewäh-
rung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an den

Südasiatischen Verband für regionale Zusammenarbeit" unter
dem Prioritätsbereich I (Organisatorische, administrative und
sonstige Angelegenheiten) in die Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem Sechsten
Ausschuss zuzuweisen.

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalver-
sammlung auf Grund der im vierten Bericht des Präsidialaus-
schusses enthaltenen Empfehlung32, als Unterpunkt c) von Ta-
gesordnungspunkt 15 "Wahlen zur Besetzung frei werdender
Sitze in den Hauptorganen" unter dem Prioritätsbereich I (Or-
ganisatorische, administrative und sonstige Angelegenheiten)
den zusätzlichen Unterpunkt "Wahl eines Mitglieds des Inter-
nationalen Gerichtshofs" in die Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Ple-
num zu behandeln.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung
auf Grund der im vierten Bericht des Präsidialausschusses
enthaltenen Empfehlung33, den Zusatzgegenstand "Die Situa-
tion in den besetzten Gebieten Aserbaidschans" unter dem
Prioritätsbereich A (Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit) in die Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Ple-
num zu behandeln.

Auf ihrer 62. Plenarsitzung am 30. November 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Grund der im fünften
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung34,
als Unterpunkt h) von Tagesordnungspunkt 85 "Nachhaltige
Entwicklung" unter Prioritätsbereich B (Förderung eines
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen
Entwicklung im Einklang mit den Resolutionen der Gene-
ralversammlung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten
Nationen) den zusätzlichen Unterpunkt "Hilfe für arme Ge-
birgsländer zur Überwindung von Hindernissen auf sozio-
ökonomischem und ökologischem Gebiet" in die Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn
dem Zweiten Ausschuss zuzuweisen.

59/504. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit
der Vereinten Nationen

Auf ihrer 23. Plenarsitzung am 8. Oktober 2004 nahm die
Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen35.

59/505. Unterrichtung durch den Generalsekretär nach
Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na-
tionen

Auf ihrer 24. Plenarsitzung am 11. Oktober 2004 nahm
die Generalversammlung Kenntnis von der Mitteilung des
Generalsekretärs36.

26 A/59/250/Add.1, Ziffer 1.
27 Ebd., Ziffer 2.
28 Ebd., Ziffer 3.
29 A/59/250/Add.2, Ziffer 1.
30 A/59/250/Add.3, Ziffer 1.
31 Ebd., Ziffer 2.

32 Ebd., Ziffer 3.
33 Ebd., Ziffer 4.
34 A/59/250/Add.4.
35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste
Tagung, Beilage 1 (A/59/1).
36 A/59/335.




